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Härtefonds Sommerfreizeiten – allgemeine Teuerung 2023 
Fachbereich Kinder und Jugend im Zentrum Bildung der EKHN  

 

 

Grundsätzliches zum Thema Kinder- und Jugendfreizeiten im Sommer 

2023: 
Wir unterstützen als Fachbereich Kinder und Jugend auch in diesem Jahr wieder die 
evangelischen Freizeiten für Kinder und Jugendliche durch einen Härtefonds. Nicht 
zuletzt durch die immer noch andauernde Corona- Pandemie und den Krieg in der 
Ukraine sind Kinder und Jugendliche schweren mentalen Belastungen ausgesetzt.  
Evangelische Freizeitenarbeit kann dabei eine Oase der Hoffnung und Regeneration für 
sie sein. An dieser Stelle gilt unser Dank allen Kolleg:innen, die trotz der großen 
Planungsunsicherheit und enormen Mehrkosten Sommerfreizeiten für Kinder und 
Jugendliche anbieten. Leider wird das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ im Jahr 
2023 nicht fortgeführt. Wir bitten um Verständnis, dass wir die dadurch entstehende 
Förderlücke nur bedingt füllen und Euch vorab für eine bessere Planung keine 
verbindliche Förderhöhe zusagen können. Auf Grund der relativ geringen Mittel liegt 
unser Fokus auf den Sommerfreizeiten. Wir werden aber so gerecht und unbürokratisch 
wie nur möglich bei der Ausführung vorgehen.  
 

Finanzieller Rahmen:  
Der Fachbereich Kinder und Jugend im Zentrum Bildung der EKHN richtet erneut einen 

Härtefonds für Kinder- und Jugendfreizeiten im Jahr 2023 ein. Dieser ist wieder mit 

40.000,- € ausgestattet. Die Höhe der jeweiligen Förderung richtet sich nach der Anzahl 

der eingereichten Förderunterlagen. Sollten beispielsweise in Summe 200 

Förderunterlagen für Sommermaßnahmen bei uns eingereicht werden, bedeutet dies 

eine Förderung von bis zu € 200,- je Maßnahme. Die tatsächliche Höhe der Förderung 

richtet sich vor allem nach dem jeweiligen Veranstaltungsdefizit. Eine Doppelförderung 

über Drittmittel ist ausdrücklich erlaubt. Es wird empfohlen, weiterhin 

Teilnehmendengebühren und Drittmittel zu akquirieren, insbesondere die 

Regelförerungen. Die Förderung über den Härtefonds dient dazu, Defizite abzumildern, 

die nach dieser Akquise immer noch bestehen können. 

 

Förderrichtlinien zum Härtefonds:  
Gefördert werden Kinder- und Jugendfreizeiten im Rahmen der evangelischen Arbeit 

mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n), die im Jahr 2023 in den hessischen und 

rheinland-pfälzischen Sommerferien (24.07.23 – 01.09.23) stattfinden. Gefördert 

werden Freizeiten, die für die Zielgruppe der Kinder und / oder Jugendlichen 

durchgeführt werden, im Sinne von Kinder- und Jugend- Reisen, im In- oder Ausland. 

Nicht gefördert werden Ferienspiele, Familienfreizeiten und Maßnahmen, die für die 

Zielgruppe der Konfirmand:innen durchgeführt werden. Ebenfalls können Stornokosten 

leider nicht erstattet werden. Förderberechtigt sind einzelne Maßnahmen aus Dekanaten 

und Kirchengemeinden, auch in Form von Kooperationsveranstaltungen. Ebenfalls 

förderfähig sind Maßnahmen der freien Werke und Verbände. 
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Infos zur Einreichung der Förderunterlagen 

Die Förderunterlagen sind bis zum 31. Oktober 2023 per E-Mail an den Fachbereich 

Kinder in Jugend zu versenden: marc.dipancrazio@ekhn.de .  

Voranträge sind nicht nötig. Es genügt, wenn die Förderunterlagen nach Stattfinden der 

Freizeiten digital (auch über Formulare von Dritten) an uns gesendet werden. Originale 

Förderunterlagen werden nicht benötigt, das Ganze soll so unbürokratisch wie möglich 

von Statten gehen. Benötigt werden: 

 

➢ Rahmendaten der Veranstaltung 

o Größe der Gruppe / Anzahl der Teamer:innen  

o Dauer der Maßnahme  

o Reiseziel  

o Verkehrsmittel zur An- und Abreise  

o Art der Unterbringung (z.B. Zelte, Freizeitheim etc.)  

o Kontodaten der kassenführenden Stelle (mit Verwendungszweck) 

 

➢ Nachweis der Einnahmen und Ausgaben 

o Darstellung entstandener Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Teuerung 

 

➢ Programmbeschreibung oder Flyer 

 

➢ Eine Teilnahmeliste oder Namensliste in Kopie 

 

Wer lieber ein Formular ausfüllt, anstatt formlos einzureichen, erhält dieses auf der 

entsprechenden Webseite des Fachbereichs Kinder und Jugend unter  

www.ev-jugendarbeit-ekhn.de > Förderung > EKHN > Härtefonds 2023 oder von: 

marc.dipancrazio@ekhn.de. 

 

Für Fragen stehen wir zur Verfügung: 

Fachbereich Kinder und Jugend 

im Zentrum Bildung der EKHN 

Marc di Pancrazio  

Heinrichstraße 173 

64287 Darmstadt  

06151 / 6690-15 

marc.dipancrazio@ekhn.de  

 

 

Darmstadt, den 18.01.23 
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